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Betreff 
Gesamtfortschreibung des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) mit integriertem Landschaftsplan 

Hier: Feststellungsbeschluss 

 

I. Beschluss 

 
Gremium Stadtrat 
 
Datum 14.12.2005 
 

Abstimmungsergebnis 

mit Mehrheit einst. 
angen. abgel. 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Sitzungsteil öffentlich 

                              
 
 

 
1. Von den Ausführungen des Baureferates wird Kenntnis genommen. 
 
2. Über den Verwaltungsvorschlag zur Abwägung der Einwendungen der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 

wurde im Einzelnen wie folgt entschieden: 
 
Private Einwender Nrn.  1 – 21:                            mit Mehrheit gegen 8 Stimmen angenommen 
Private Einwender Nr. 23:                                     mit Mehrheit gegen 3 Stimmen angenommen 
Private Einwender Nr. 24:                                     mit Mehrheit gegen 2 Stimmen angenommen 
Private Einwender Nr. 25:                                     einstimmig 
 
Bund Naturschutz, Kreisgruppe Fürth-Stadt: 
Änderungsbereich 4:                                            mit Mehrheit gegen 4 Stimmen angenommen 
Änderungsbereich 7:                                            mit Mehrheit gegen 4 Stimmen angenommen 
Änderungsbereich 15:                                          mit Mehrheit gegen 8 Stimmen angenommen 
 
Im Übrigen besteht mit der Vorlage Einverständnis. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, für den Bereich „Am Kieselbühl“ die Landschaftsschutzverordnung der 

Darstellung des FNP anzupassen. Im Zusammenhang mit der Nichtigkeit des Bebauungsplanes muss eine 
Teilfläche auf das eingeklagte Baurecht abgestimmt werden. 

 
4. Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (Gesamtfortschreibung) einschließlich 

Erläuterungsbericht wird beschlossen (Feststellungsbeschluss). 
 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, den Verfassern von Anregungen und Bedenken das Ergebnis der Abwägung 

mitzuteilen. 
 
 
 
6. Das Baureferat wird beauftragt, die FNP-Gesamtfortschreibung der Regierung von Mittelfranken gem. § 6 Abs. 1 

 



Beschluss 

BauGB zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Der Gesamtbeschlussvorschlag wird gegen 5 Stimmen angenommen. 
 
 

 

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für  
SpA 

IV. BvA  

Fürth, 14.12.2005 

_______________________________ 
Unterschrift der/des Vorsitzenden 


